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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
großformatige Kameras und insbesondere auf groß-
formatige Kameras zur optischen Aufnahme eines 
Schirms, die ein Array von optischen Einzelkameras 
umfassen.

[0002] Kameras zur optischen Aufnahme eines 
Schirms, der beispielsweise ein Szintillatorschirm ist, 
werden in der digitalen Radioskopie eingesetzt.

Stand der Technik

[0003] Für die digitale Radioskopie werden gegen-
wärtig im wesentlichen drei Detektortypen einge-
setzt. Ein erster Detektortyp verwendet einen Bildver-
stärker, dessen Ausgangssignal von einer optischen 
Kamera, beispielsweise einer CCD-Kamera, aufge-
zeichnet wird. Der zweite Detektortyp basiert auf ei-
nem Halbleiterdetektor, der meist aus Silizium be-
steht, und der das von einem auf dem Halbleiter an-
gebrachten Szintillatorschirm erzeugte sichtbare 
Licht in eine elektrische Ladung umwandelt, die dann 
ausgelesen wird, um auf der Basis der Ladung nach 
entsprechender Bildverarbeitung eine Abbildung zu 
erreichen.

[0004] Ein dritter Detektortyp basiert auf einem 
Szintillatorschirm, der von einer optischen Kamera 
aufgenommen wird. Für hoch auflösende Anwendun-
gen erfolgt die optische Abbildung mittels einer Fa-
seroptik. Für Anwendungen dagegen, die ein großflä-
chiges Bild benötigen, wird in der Regel eine Linsen-
optik eingesetzt.

[0005] Der Einsatz einer Linsenoptik ist gegenüber 
anderen Detektortypen dahingehend nachteilhaft, 
daß er ungünstige Detektionseigenschaften aufweist. 
Dies ist auch der Grund dafür, daß der letztgenannte 
Detektortyp, also ein Szintillatorschirm, der mittels ei-
nes linsenoptischen Systems aufgenommen wird, 
nur sehr selten eingesetzt wird. Die einzigen Einsatz-
gebiete bestehen bei Low-Cost-Applikationen, bei 
denen die Lichtempfindlichkeit nicht von entschei-
dender Bedeutung ist bzw. bei denen eine Röntgen-
dosis, die einem Objekt zugeführt wird, nicht von zen-
traler Bedeutung ist.

[0006] Die vorstehend genannten Röntgenkameras 
weisen je nach Detektortyp unterschiedliche Nachtei-
le auf. So sind Bildverstärker zwar sehr empfindlich. 
Ihre Größe ist jedoch limitiert. Bildverstärker sind le-
diglich in Durchmessern bis zu ca. 25 cm verfügbar 
und weisen eine geringe Dynamik bezüglich Hellig-
keitsunterschieden auf.

[0007] Halbleiterdetektoren sind zur Zeit nur bis zu 
einer Größe von 40 × 40 cm erhältlich und können 
derzeit nur mit großem Aufwand fehlerfrei hergestellt 

werden. Sie liefern ferner nur geringe Bildwiederhol-
raten. Bei den in der Regel verwendeten Halbleiter-
detektoren auf der Basis von amorphem Silizium 
kommt als wesentlicher Nachteil ein „Nachleuchten"
(Image Lag) hinzu.

[0008] Faseroptische Röntgenkameras bilden in der 
Regel relativ geringe Flächen ab, die typischerweise 
eine Fläche von nur 3 cm × 3 cm umfassen. Durch 
eine Anordnung von vielen faseroptischen Röntgen-
kameras können prinzipiell auch größere Flächen ab-
gedeckt werden. Derartige Anordnungen sind jedoch 
aufwendig und teuer. Ferner entstehen zwischen den 
einzelnen Kameramodulen tote Zonen.

[0009] Linsenoptische Röntgenkameras können da-
gegen große Flächen abbilden. Nachteilig an ihnen 
ist jedoch, daß ihre Empfindlichkeit sehr gering ist, da 
bei der optischen Abbildung in der Regel sehr viel 
Licht verloren geht. Wenn beispielsweise ein Szintil-
latorschirm mit einer Größe von 40 × 40 cm2 mittels 
einer linsenoptischen CCD-Kamera aufgenommen 
werden soll, die einen Lichtsensor mit einer effektiven 
Größe von 4 × 4 mm2 umfaßt, muß die Linsenoptik 
der CCD-Kamera eine Verkleinerung der Schirmflä-
che um den Faktor 10.000 erreichen. Solchen stark 
verkleinernden Linsen bringen inhärent große Licht-
verluste mit sich, was unmittelbar in einer geringen 
Lichtempfindlichkeit eines solchen Detektorsystems 
resultiert.

[0010] So werden beispielsweise für industrielle An-
wendungen, wie sie beispielsweise bei der Qualitäts-
kontrolle von industriell gefertigten Bauteilen, wie bei 
z.B. Rädern, oder in der Sicherheitstechnik auftreten, 
bei der größere Gegenstände durchleuchtet werden 
sollen, zum einen großformatige Detektorsysteme 
benötigt, die zum anderen schnell arbeiten sollen. 
Insbesondere in der Röntgen-Computertomographie 
werden Röntgenkameras benötigt, die das gesamte 
Objekt abbilden, um Geschwindigkeitseinbußen zu 
vermeiden. Bei großen Untersuchungsobjekten, wie 
z.B. Kraftfahrzeugrädern, werden bislang Teilbilder 
erzeugt, die durch eine zeitaufwendige Positionie-
rung der Röntgenkamera in verschiedene Aufnahme-
positionen entstehen. Dann werden die Teilbilder im 
Rechner zusammengesetzt.

[0011] Würden für diese Aufgabe Halbleiterdetekto-
ren auf der Basis von amorphem Silizium eingesetzt, 
so kann oftmals die geforderte Schnelligkeit nicht er-
reicht werden, da das erwähnte Nachleuchten der 
Halbleiterdetektoren die nutzbare Bildwiederholfre-
quenz auf bis zu 1 – 2 Bilder pro Sekunde reduziert.

[0012] Da bei der Röntgencomputertomographie je 
nach gewünschter Auflösung mehrere 100 Röntgen-
bilder benötigt werden, wird die Meßzeit bei großen 
Objekten durch die Notwendigkeit der Zusammen-
setzung eines Röntgenbildes aus Teilbildern und 
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durch die geringe Bildwiederholfrequenz so lang, daß
der Einsatz solcher Detektoren für die schnelle Unter-
suchung von großen Objekten ausscheidet.

[0013] Wie es bereits ausgeführt worden ist, ist ein 
System aus Szintillatorschirm und optischer Kamera 
seit langem bekannt. Der Einsatz in der Praxis ist je-
doch aufgrund der schlechten Detektionseigenschaf-
ten, die sich insbesondere in einer geringen Quan-
tenausbeute (DQE) äußert, selten. Ein Grund für die 
geringe Quantenausbeute besteht darin, daß ein 
großformatiger Szintillatorschirm mit Hilfe einer Lin-
senoptik auf eine einzige optische Kamera abgebil-
det wird. Der lichtempfindliche Sensor der Kamera, 
die eine CCD-Kamera sein kann, hat eine Kantenlän-
ge von in der Regel nur wenigen Millimetern. Je grö-
ßer das Format des abzubildenden Szintillator-
schirms ist, desto stärker muß die Optik das Bild ver-
kleinern, und desto mehr Licht geht durch die Abbil-
dung verloren. In der Szintillatorschicht erzeugen 
Röntgenquanten je nach Energie eine bestimmte An-
zahl von Lichtquanten. Eine optimale Quantenaus-
beute erhält man, wenn auf dem optischen Sensor für 
jedes Röntgenquant so viel Licht ankommt, daß die 
vom Licht erzeugte Ladungsmenge auf dem Sensor 
größer als das elektronische Rauschen der optischen 
Kamera ist. Da mit zunehmender optischer Verklei-
nerung immer mehr Licht verloren geht, ist dieser 
Aufbau nachteilhaft.

[0014] Um großformatige Szintillatorschirme abbil-
den zu können, wurde vorgeschlagen, einen einzigen 
Szintillatorschirm mit vier einzelnen CCD-Kameras 
abzubilden. Dieses Konzept findet sich im System mit 
der Bezeichnung Paladio der Firma Leti. Dieses Sys-
tem umfaßt ein spezielles Modul für die Rekonstruk-
tion eines Bildes, das aus vier Einzelbildern von vier 
verschiedenen Einzelkameras zusammengesetzt 
wird, um die Rekonstruktionsdauer zu optimieren. 
Dieses Modul umfaßt ferner Operationen für Einstel-
lungen der Bilder bezüglich der Verstärkung, eines 
Offsets und auch hinsichtlich einer Einstellung geo-
metrischer Verzerrungen.

[0015] Das einfache Zusammensetzen eines Ge-
samtbildes aus Einzelbildern ist jedoch dahingehend 
nachteilhaft, daß zwar bestimmte Einstellungen an 
den Einzelbildern vor dem Zusammensetzen vorge-
nommen werden können, daß jedoch die Kanten der 
Einzelbilder im Gesamtbild typischerweise sichtbar 
bleiben.

[0016] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Konzept zur optischen Aufnahme ei-
nes Schirms zu schaffen, das für großformatige Auf-
nahmen geeignet ist, das eine hohe Lichtempfindlich-
keit aufweist, und das ferner Bilder liefert, die für eine 
automatische Bildverarbeitung geeignet sind.

Aufgabenstellung

[0017] Diese Aufgabe wird durch eine Kamera ge-
mäß Anspruch 1 und ein Verfahren zur optischen 
Aufnahme eines Schirms nach Anspruch 18 gelöst.

[0018] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, daß eine Kamera mit einem Array von 
optischen Einzelkameras, von denen jede eine Teil-
fläche des abzubildenden Schirms abbildet, dann so-
wohl eine hohe Lichtempfindlichkeit liefert als auch 
gleichzeitig Ausgangsbilder liefert, die für eine auto-
matische Bildweiterverarbeitung geeignet sind, wenn 
die Korrektur der digitalen Einzelbilder bei einer Auf-
lösung durchgeführt wird, die höher als die Auflösung 
ist, die letztendlich die optische Aufnahme der Kame-
ra haben soll. Dieses Konzept ist einerseits dahinge-
hend vorteilhaft, daß normal erhältliche Einzelkame-
ras arraymäßig angeordnet werden können, ohne 
daß bestimmte Modifikationen an den Kameras bei-
spielsweise zur Auflösungsreduktion, vorgenommen 
werden müssen. Das durch die Einzelkameras erhal-
tene Array von Einzelbildern wird dann auf einer hö-
heren Auflösung, die durch den Einsatz üblicher Ein-
zelkameras ohnehin erhalten wird, bereits einer Kor-
rekturverarbeitung unterzogen, um die durch die Ein-
zelkameras erhaltenen Einzelbilder untereinander zu 
justieren und gegebenenfalls vorhandene Überlap-
pungsbereiche zu eliminieren. Aus dem Ergebnis der 
Korrektur einschließlich einer gegebenenfalls vor-
handenen Überlappungsbereicheliminierung wird 
dann ein Gesamtbild mit einer für die Korrektur ver-
wendeten Auflösung erhalten, die höher als die letzt-
endlich benötigte Auflösung ist. Dieses Gesamtbild 
mit hoher Auflösung kann durchaus Kanten an den 
Grenzen der einzelnen Teilbilder aufweisen.

[0019] Zur Kanten- und Auflösungsreduktion wird 
dann eine Nachverarbeitung des Gesamtbilds dahin-
gehend durchgeführt, daß benachbarte Pixel bei-
spielsweise durch Addition miteinander kombiniert 
werden. Die Anzahl von miteinander kombinierten Pi-
xeln hängt von dem Verhältnis der Korrekturauflö-
sung zur letztendlich benötigten Gesamtauflösung ab 
und kann von Fall zu Fall variieren. Die Zusammen-
fassung benachbarter Pixel nach der Korrektur führt 
jedoch dazu, daß die noch im Bild hoher Auflösung 
sichtbaren Kanten bei Übergang von einem Einzel-
bild zu einem anderen Einzelbild unsichtbar werden, 
so daß schließlich ein Gesamtbild mit einer er-
wünschten Gesamtauflösung erhalten wird, das in 
seiner Datenmenge gut handhabbar ist, und das fer-
ner keine oder nur kaum sichtbare Kanten mehr an 
der Grenze von einem Teilbild zum nächsten Teilbild 
hat. Das letztendlich erhaltene Gesamtbild ist somit 
für eine nachfolgende Bildverarbeitung aufgrund der 
Kantenfreiheit einerseits und der reduzierten Daten-
menge andererseits gut geeignet.

[0020] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
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der vorliegenden Erfindung werden als Einzelkame-
ras CCD-Kameras eingesetzt, die die Möglichkeit 
des sogenannten „Binnings" erlauben. Hierbei wird 
bereits vor oder während des Auslesens des 
CCD-Sensors eine gewissermaßen analoge La-
dungsaddition benachbarter Zeilen bzw. Spalten 
durchgeführt, die besonders günstig ist, da diese Ad-
dition nicht durch ein elektronisches Rauschen be-
einträchtigt wird, das auftreten würde, wenn das Bin-
ning nach Auslesen und Analog/Digital-Wandeln digi-
tal durchgeführt werden würde.

[0021] Ein solches digitales Kombinieren benach-
barter Pixel wird lediglich nach Anwendung der Kor-
rekturvorschriften für die einzelnen Einzelbilder aus-
geführt, um die letztendliche Auflösungsreduktion 
und Kanteneliminierung zu erreichen.

[0022] Das erfindungsgemäße Konzept ermöglicht 
somit den Einsatz üblicher kleinflächiger CCD-Kame-
ras mit einer nur gering verkleinernden Linsenoptik, 
so daß im Vergleich zum Einsatz einer einzigen 
CCD-Kamera mit stark verkleinernder Linsenoptik 
zwei Empfindlichkeitsvorteile erreicht werden. Zum 
einen wird der Lichtverlust in der nur schwach verklei-
nernden Linsenoptik wesentlich geringer sein als in 
der stark verkleinernden Linsenoptik. Zum anderen 
wird ein zusätzlicher Empfindlichkeitsvorteil durch 
das analoge Binning bzw. durch die digitale Kombina-
tion benachbarter Pixel nach der Korrektur erhalten.

[0023] Aufgrund der Einsatzmöglichkeit von 
CCD-Sensoren oder auch nur CMOS-Bildsensoren 
erlaubt das erfindungsgemäße Konzept Bildwieder-
holfrequenzen für großflächige Aufnahmen, die bis 
zu einem Faktor 1000 höher sind als die Wieder-
holfrequenzen, die mit amorphen Siliziumdetektoren 
für ähnliche Bildformate erreicht werden können.

[0024] Zur Korrektur/Justage der Einzelbilder wer-
den für jede Einzelkamera eigens bestimmte Korrek-
turvorschriften verwendet. Diese Korrekturvorschrif-
ten müssen jedoch nur einmal, beispielsweise vor der 
Auslieferung einer erfindungsgemäßen Kamera, be-
stimmt werden und bleiben dann, wenn die Justage 
der einzelnen Kameras nicht verändert wird, immer 
gleich. Solche Korrekturvorschriften beispielsweise 
in der Form von Nachschlagtabellen, etc. können 
ohne weiteres fest verdrahtet werden und allgemein 
gesagt sehr effizient beispielsweise mittels eines 
DSP ausgeführt werden, da es sich lediglich um ein-
fache Pixelverschiebungen/Sortierungen handelt, die 
im Hinblick auf ihren benötigten Rechenaufwand un-
problematisch sind.

[0025] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird die erfindungsgemä-
ße Kamera im Strahlengang der Röntgenstrahlen 
hinter der Szintillatorschicht plaziert, um kurzbrenn-
weitige Objektive einsetzen zu können, die mit höhe-

rer Lichtstärke verfügbar sind als die ansonsten erfor-
derlichen langbrennweitigen Objektive. Solche lang-
brennweitigen Objektive werden dann benötigt, wenn 
eine Kamera nicht im Strahlengang der Röntgen-
strahlen plaziert wird, sondern unter Verwendung ei-
ner Spiegeloptik außerhalb der Röntgenstrahlen, um 
die optische Kamera vor den Röntgenstrahlen zu 
schützen.

[0026] Erfindungsgemäß wird zum Schutz der Ka-
mera vor Röntgenstrahlen, die durch den Szintillator-
schirm hindurchtreten, bei einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel eine Schutzscheibe beispielsweise 
aus Bleiglas eingesetzt, die ferner beheizbar ausge-
führt ist, um Beeinträchtigungen des Bleiglases durch 
Röntgenstrahlen, insbesondere härtere Röntgen-
strahlung, entgegenzuwirken.

Ausführungsbeispiel

[0027] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend bezogen auf 
die beiliegenden Zeichnungen detailliert erläutert. Es 
zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungs-
gemäßen Kamera zur optischen Aufnahme eines 
Schirms;

[0029] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
Aufteilung des Schirms in Teilflächen, wobei ferner 
Überlappungsbereiche der Einzelbilder eingezeich-
net sind;

[0030] Fig. 3 eine schematische Darstellung der 
Entwicklung der Bildauflösung von der Aufnahme der 
Einzelbilder bis zur Ausgabe einer Aufnahme mit vor-
bestimmter Gesamtauflösung.

[0031] Fig. 4a eine Gegenüberstellung eines unkor-
rigierten Einzelbildes und eines korrigierten Einzelbil-
des bei vertikaler Korrektur;

[0032] Fig. 4b eine Gegenüberstellung eines unkor-
rigierten Einzelbildes und eines korrigierten Einzelbil-
des bei horizontaler Korrektur;

[0033] Fig. 4c eine Gegenüberstellung eines unkor-
rigierten Einzelbildes und eines korrigierten Einzelbil-
des bei rotatorischer Korrektur;

[0034] Fig. 4d eine Gegenüberstellung eines unkor-
rigierten Einzelbildes und eines korrigierten Einzelbil-
des bei einer Skalierungskorrektur;

[0035] Fig. 5 ein Flußdiagramm des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Kalibrieren der Kamera; und

[0036] Fig. 6 eine Darstellung eines Gesamtszena-
riums bei der digitalen Radioskopie, in dem die erfin-
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dungsgemäße Kamera einsetzbar ist.

[0037] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild einer erfindungsgemäßen Kamera zur optischen 
Aufnahme eines Schirms 10, wobei der Schirm eine 
Schirmfläche aufweist, und wobei für die optische 
Aufnahme eine vorbestimmte Gesamtauflösung vor-
gesehen ist.

[0038] Die Kamera umfaßt einen Kameraträger 12
mit einem Array von Kamerabefestigungen 14. Die 
Kamerabefestigungen sind ausgebildet, um in einer 
Kamerabefestigung eine Einzelkamera 16 befestigen 
zu können. Vorzugsweise ist der Kameraträger 12 als 
Platte mit in einem vorbestimmten Muster angeord-
neten Bohrungen ausgebildet, wobei an jeder Boh-
rung z.B. eine Justierschraube vorgesehen ist, um 
eine zylindrische Kamera, deren Durchmesser etwas 
kleiner als der Durchmesser der Bohrung ist, in die 
Bohrung einzusetzen und mittels der Justierschraube 
zu justieren. Alternative Möglichkeiten sind denkbar, 
beispielsweise Kameraträger mit leicht konischen 
Bohrungen, um Einzelkameras mit einem leicht koni-
schen Außendurchmesser in den konischen Bohrun-
gen zu plazieren, so daß keine Justierschrauben 
oder sonstige Befestigungen nötig sind, da lediglich 
der Einpreßdruck der Kamera in den Kameraträger 
ausreichend ist.

[0039] Die Kamera umfaßt ein Array von optischen 
Einzelkameras 16, wobei jede optische Einzelkame-
ra an einer zugeordneten Kamerabefestigung 14 fest 
angebracht ist. Jede Einzelkamera umfaßt ferner ei-
nen Lichtsensor und eine Optikabbildungseinrich-
tung, wobei der Lichtsensor und die Optikabbildungs-
einrichtung wirksam sind, um eine Teilfläche der 
Schirmfläche mit einer Einzelauflösung aufzuneh-
men, wobei die Einzelauflösung höher als die Ge-
samtauflösung der insgesamten optischen Aufnah-
me des Schirms 10 ist. Jede Einzelkamera 16 liefert 
somit ein Einzelbild mit einer höheren Auflösung als 
der am Ende für das Gesamtbild, das aus den Einzel-
bildern zusammengesetzt wird, gewünschten Auflö-
sung.

[0040] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass Optikanordnungen beliebig umgesetzt werden 
können. Aus Kostengründen wird als Optikanord-
nung eine Linsenanordnung bevorzugt, die je nach 
Ausführung eine oder mehrere Linsenumfassen 
kann. Alternative Optikanordnungen, d. h. optische 
Abbildungseinrichtungen, umfassen Spiegelanord-
nungen, Fiberoptiken, etc. oder auch eine Kombina-
tion verschiedener optischer Abbildungseinrichtun-
gen.

[0041] Die erfindungsgemäße Kamera umfaßt fer-
ner eine Bildverarbeitungseinrichtung 18 zum Bear-
beiten der digitalen Einzelbilder des Arrays von opti-
schen Einzelkameras 16, um die optische Aufnahme 

des Schirms mit der vorbestimmten Gesamtauflö-
sung zu erzeugen. Im einzelnen ist die Bildverarbei-
tungseinrichtung 18 wirksam, um die digitalen Einzel-
bilder einer Korrektur zu unterziehen, um Ausrich-
tungsungenauigkeiten und/oder Parameterschwan-
kungen in dem Array von optischen Einzelkameras 
16 zu reduzieren und vorzugsweise komplett zu eli-
minieren. Für die Korrektur eines Einzelbildes wird 
eine bei einer Kalibrierung, die einer Aufnahme vor-
ausgeht, bestimmte Korrekturvorschrift 20 verwen-
det, die typischerweise in der Bildverarbeitungsein-
richtung 18 auf einem geeigneten Speichermedium 
abgespeichert ist oder sogar fest verdrahtet ist. Erfin-
dungsgemäß findet die Korrektur mit der bei der Ka-
librierung bestimmten Korrekturvorschrift bei einer 
Korrekturauflösung statt, die höher als die vorbe-
stimmte Gesamtauflösung der am Ende gewünsch-
ten optischen Gesamtaufnahme ist, und die niedriger 
oder gleich der Einzelauflösung ist, mit der die opti-
schen Einzelkameras die Einzelbilder liefern. Die 
Bildverarbeitungseinrichtung 18 ist schließlich wirk-
sam, um korrigierte Einzelbilder oder ein korrigiertes 
Gesamtbild zu erhalten. Das Zusammensetzen der 
Einzelbilder zu dem Gesamtbild kann somit nach der 
Korrektur der Einzelbilder mit den für jedes Einzel-
bild, d.h. für jede Einzelkamera bestimmten Korrek-
turvorschrift 20 vor dem abschließenden Pixelkombi-
nationsschritt stattfinden oder nach dem abschlie-
ßenden Pixelkombinationsschritt. Aus Effizienz- und 
Qualitätsgründen wird es jedoch bevorzugt, zunächst 
das Gesamtbild mit der hohen optischen Auflösung 
nach der Korrektur der Einzelbilder zusammenzuset-
zen und dann anhand des zusammengesetzten Ge-
samtbildes benachbarte Pixel zu addieren, um die 
optische Aufnahme mit der vorbestimmten Ge-
samtauflösung zu erhalten. Der abschließende 
Schritt der Kombination benachbarter Pixel wird so-
mit durchgeführt, um das Gesamtbild, das mit der ho-
hen Korrekturauflösung vorliegt, auf die niedrigere 
gewünschte vorbestimmte Gesamtauflösung zu brin-
gen. Dieser abschließende Schritt hat, da er bereits 
mit korrigierten Einzelbildern vorgenommen wird, 
den Vorteil, daß eventuelle Artefakte an Grenzen der 
korrigierten Einzelbilder verwischt und damit un-
kenntlich gemacht werden, und daß ferner eine Auf-
lösungsreduktion stattfindet, um kein Gesamtbild mit 
einer zu hohen Auflösung zu erhalten. Bilder mit zu 
hoher Auflösung sind für eine Weiterverarbeitung 
aufgrund ihrer hohen Datenmenge unhandlich. Au-
ßerdem wird für viele Anwendungen eine extrem 
hohe Auflösung nicht benötigt, so daß ohne weiteres 
eine Auflösungsreduktion stattfinden kann.

[0042] Erfindungsgemäß wird ausgenutzt, daß
durch den Einsatz mehrerer Kameras die zur Verfü-
gung stehenden Bildelemente (Pixel) proportional zur 
Anzahl der Kameras wächst. Häufig wird jedoch, wie 
es ausgeführt worden ist, keine größere Pixelanzahl 
benötigt, als diejenige, die eine einzige Kamera lie-
fern würde. Werden nunmehr beispielsweise vier op-
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tische Kameras eingesetzt, können in diesem Fall je-
weils vier Pixel aufaddiert werden. Besonders vorteil-
haft ist dies, wenn die Ladung bereits auf dem Sensor 
aufaddiert werden kann, wie es bei CCD-Sensoren 
durch das sogenannte Binning geschieht. In diesem 
Fall muß die Ladung nur einmal elektronisch ausge-
lesen werden, und es entsteht somit nur einmal das 
durch diesen Vorgang erzeugte elektronische Rau-
schen, so daß das insgesamte Signal/Rausch-Ver-
hältnis besser ist, als wenn jedes Pixel einzeln aus-
gelesen wird und digital addiert wird. Im vorliegenden 
Fall der 4 × 4 Situation kann die Korrektur entweder 
bei der höchsten Auflösung stattfinden, also ohne 
daß ein Binning durchgeführt worden ist. Alternativ 
könnte jedoch bereits ein 2 × 2-Binning durchgeführt 
werden, um die Korrektur bei einer vierfachen Auflö-
sung bezüglich der gewünschten Gesamtauflösung 
durchzuführen. Hierbei wäre dann ein abschließen-
der Auflösungsreduktionsschritt durch digitales Kom-
binieren benachbarter Pixel beispielsweise durch Ad-
dition möglich, wobei immer 2 × 2 Pixel, also vier be-
nachbarte Pixel zusammengefaßt werden, und zwar 
gemäß einer bestimmten Kombinationsvorschrift, die 
entweder überlappend zusammenfassen kann, oder 
aneinander angrenzend zusammenfassen kann oder 
auf irgendeine andere Art und Weise eine Pixelkom-
bination benachbarter Pixel erreicht. Damit ist eine 
optimal genaue Korrektur bei hoher Auflösung mög-
lich und ist gleichzeitig aufgrund der Auflösungsre-
duktion nach der Korrektur eine Unterdrückung von 
Artefakten wegen Einzelbilder-Kanten erreicht.

[0043] Die vorzugsweise als Röntgenkamera einge-
setzte erfindungsgemäße Kamera umfaßt in diesem 
Fall einen Szintillatorschirm, in dem Röntgenlicht in 
sichtbares Licht gewandelt wird. Hinter dem Szintilla-
torschirm 10 befindet sich, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, 
die erfindungsgemäße Kamera mit dem Array von 
Einzelkameras 16, wobei jede jeweils einen Teil des 
Szintillatorschirms abbildet. Für spezielle Aufgaben, 
bei denen gewöhnlich eine Zeilenkamera eingesetzt 
wird, degeneriert das Array von optischen Einzelka-
meras zu einem eindimensionalen Array, daß eine li-
neare Anordnung optischer Einzelkameras umfaßt. 
Die von den einzelnen optischen Kameras abgebil-
deten Bereiche können entweder unmittelbar anein-
ander angrenzen oder überlappen sich geringfügig, 
um den Justage-Aufwand der typischerweise auf me-
chanischer Seite anfallen würde, zu reduzieren.

[0044] Haben die Teilbilder bzw. Einzelbilder eine 
Überlappung, so kann eine elektronische Korrektur 
durchgeführt werden, wie es später erläutert werden 
wird. Bei Überlappung der Teilbilder wird insbesonde-
re der in beiden Kameras abgebildete Bereich nach 
dem Auslesen der einzelnen optischen Kameras ver-
worfen, und die optische Gesamtaufnahme wird nach 
der Korrektur, die dann auch ein Verwerfen des Über-
lappungsbereichs umfaßt, aus den korrigierten und 
einer Verwerfung unterzogenen Einzelbildern zusam-

mengesetzt und Auflösungsreduziert.

[0045] Fig. 2 zeigt eine schematische Anordnung 
des Schirms 10 in der Draufsicht, wobei der Schirm 
in, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, beispielsweise 25 Teil-
flächen TF1, TF2, TF3, ... TF n aufgeteilt ist. Es ist of-
fensichtlich, daß eine beliebige Aufteilung des 
Schirms 10 in Teilflächen vorgenommen werden 
kann. Bevorzugte Anzahlen von Teilflächen liegen 
über 10 Teilflächen und speziell im Bereich von grö-
ßer oder gleich 25 Teilflächen.

[0046] Im einzelnen sind die von den einzelnen Ein-
zelkameras 16 erzeugten Einzelbilder in Fig. 2 mit 
22a, 22b,... bezeichnet. Ferner sind in Fig. 2 auch 
Überlappungsbereiche eingezeichnet. Die Einzelbil-
der 22a, 22b, die von den beispielsweise von den 
ersten Einzelkameras links in Fig. 1 erzeugt werden, 
haben eine Fläche, die größer ist als die Fläche der 
schließlich erhaltenen Teilflächen (TF1, TF2), die 
letztendlich zum Gesamtbild zusammengesetzt wer-
den. So ist das Einzelbild 22a in Fig. 2 aus dem letzt-
endlich die Teilfläche TF1 entstehen wird, dick um-
randet eingezeichnet. Bei der in Fig. 2 gezeigten ide-
alisierten Darstellung ist die Form des Einzelbildes 
22a ein Rechteck, das eine größere Fläche als das 
Rechteck hat, das die Teilfläche TF1 darstellt, wobei 
alle vier Seiten des Einzelbildes 22a außerhalb der 
Begrenzungslinien der Teilfläche TF1 liegen, so daß
die Teilfläche TF1, die nach der Korrektur aus dem 
Einzelbild 22a erzeugt wird, vollständig innerhalb des 
Einzelbildes 22a liegt. Entsprechend ist auch das 
Einzelbild 22b in Fig. 2 eingezeichnet, aus dem letzt-
endlich die Teilfläche TF2 erzeugt wird. Die Einzelbil-
der 22a, 22b haben einen Überlappungsbereich 23, 
in dem sich die Einzelbilder überlappen. Der Überlap-
pungsbereich umfaßt einen Teil der Teilfläche TF1 
und einen Teil der Teilfläche TF2. Bei der Überlap-
pungsbereich-Eliminierung durch die Bildverarbei-
tungseinrichtung 18 gemäß der abgespeicherten 
Korrekturvorschrift wird aus dem Einzelbild 22a der 
Teilbereich des Überlappungsbereichs 23, der außer-
halb der Teilfläche TF1 liegt und sich in die Teilfläche 
TF2(und auch in die anderen benachbarten Teilflä-
chen erstreckt), eliminiert. Entsprechend wird mit 
dem Einzelbild 22b verfahren, um das korrigierte Ein-
zelbild 22b zu erzeugen, daß letztendlich die Teilflä-
che TF2 darstellt.

[0047] Allgemein gesagt ist auch bei einer paralle-
len Anordnung der lichtempfindlichen Sensoren der 
optischen Kamera zu erwarten, daß die Zeilen bzw. 
Spalten der lichtempfindlichen Sensoren nicht exakt 
parallel zueinander angeordnet sind, da der lichtemp-
findliche Teil des Sensors in der Regel nicht exakt pa-
rallel zur Berandung des Sensorgehäuses angeord-
net ist. Zur Justage der einzelnen Sensoren werden 
verschiedene Möglichkeiten je nach Anwendung be-
vorzugt.
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[0048] Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung wird noch eine mechani-
sche Korrektur dahingehend vorgenommen, daß die 
optischen Kameras drehbar in dem Kameraträger 12
(Fig. 1) angeordnet werden. Hier könnte beispiels-
weise jede Kamera als Zylinder ausgeführt werden. 
Die einzelnen Kameras werden dann drehbar gela-
gert in Matrixform angeordnet. Die Justage der ein-
zelnen Kameras erfolgt beispielsweise bei maximaler 
Auflösung der optischen Kamera durch Drehen der 
Kamera und Beobachtung des Kamerabildes. Zu die-
sem Zweck wird beispielsweise eine Anordnung aus 
parallelen Linien als Kalibriermuster abgebildet. Alle 
Kameras werden so justiert, daß jede Linie exakt pa-
rallel zu einer Zeile bzw. Spalte des Sensors liegt. 
Nach Justage, die durch mechanisches Beeinflussen 
der Einzelkameras und anschließende Justierung 
zum Beispiel mittels einer Justierschraube oder mit-
tels Eindrücken der Kameras in einen konischen Trä-
ger stattfindet, wird typischerweise nur noch ein ver-
tikaler bzw. horizontaler Offset vorhanden sein. Die-
ser vertikale bzw. horizontale Offset wird sich darin 
äußern, daß eine auf dem Kalibriermuster sich über 
mehrere Teilflächen erstreckende parallele Linie, die 
sich beispielsweise über die gesamte Zeile des 
Schirms 10 erstreckt, die durch die Teilfläche TF1, die 
Teilfläche TF2 und die Teilfläche TF3 definiert ist, in 
den korrigierten Einzelbildern zwar als stückweise 
parallele Linie abgebildet sein wird, wobei die einzel-
nen Linien jedoch in y-Richtung noch zueinander ver-
schoben sind. Dies bedeutet, daß eine abgebildete 
horizontale Linie im Einzelbild 22a auf der rechten. 
Seite des Einzelbildes 22a auf einer anderen y-Posi-
tion aufhört als eine Linie im Einzelbild 22b für die 
Teilfläche TF2 beginnt. Darüber hinaus könnte im 
Hinblick auf einen x-Offset die Linie im Einzelbild 22a
bereits vor dem Ende des Überlappungsbereichs 23
in der Teilfläche TF2 aufhören und entsprechend 
könnte die Linie im Einzelbild 22b vor der Begren-
zung des Überlappungsbereichs 23 im Einzelbild 22a
beginnen.

[0049] Nachdem zu diesem Zeitpunkt noch die 
Überlappungsbereiche der Einzelbilder vorhanden 
sind, können der vertikale und der horizontale Offset 
ebenfalls manuell oder elektronisch korrigiert wer-
den. Dies kann einfach auf Grund des Überlappungs-
bereichs vorgenommen werden. Beim Betrachter 
kann dann ein x- oder ein y-Offset für entsprechende 
Kameras, die die Einzelbilder 22a, 22b erzeugen, 
einstellen und diesen Offset so lange variieren, bis 
sich die Kalibrierlinie bzw. die entsprechenden Kalib-
rierpunkte im Überlappungsbereich exakt überlap-
pen. Der gefundene x- bzw. y-Offset wird dann für je-
des Einzelbild, d.h. für jede Einzelkamera in der Bild-
verarbeitungseinrichtung fest einprogrammiert und 
dient während eines normalen Betriebs als die in der 
Bildverarbeitungseinrichtung 18 abgespeicherte Kor-
rekturvorschrift 20 (Fig. 1). In anderen Worten aus-
gedrückt findet der x-Offset bzw. der y-Offset dadurch 

statt, daß ganze Zeilen bzw. Spalten des Überlap-
pungsbereichs 23 verworfen werden, dahingehend, 
daß für eine Kamera mehr Zeilen verworfen werden, 
so daß dieselbe einen anderen y-Offset hat als eine 
andere Kamera, bei der weniger Zeilen des Überlap-
pungsbereichs verworfen werden, was in einem an-
deren y-Offset resultiert, also in einer anderen Kor-
rekturvorschrift für diese Einzelkamera 16 (Fig. 1).

[0050] Alternativ können die lichtempfindlichen 
Sensoren der einzelnen optischen Kameras so weit 
als möglich parallel zueinander angeordnet werden, 
da davon ausgegangen werden kann, daß die einzel-
nen Kameras schon eine relativ gute rotatorische 
Ausrichtung bezüglich der optischen Achse der Sen-
soren haben. Anschließend werden wieder parallele 
Linien abgebildet. Sind einzelne Sensoren gegenein-
ander verdreht, werden die Teilbilder in nicht-paralle-
le Linien abgebildet. Vielmehr werden die Linien un-
ter einem Winkel zu den Zeilen bzw. Spalten der licht-
empfindlichen Sensoren verlaufen. In diesem Fall 
wird für jeden Sensor der Winkel zwischen den abge-
bildeten Linien und den Zeilen bzw. Spalten des Sen-
sors bestimmt. Die einzelnen Pixel (Bildelemente) 
der lichtempfindlichen Sensoren werden nach Ausle-
sen der einzelnen optischen Kameras durch eine Re-
cheneinheit so umsortiert, daß im Gesamtbild wieder 
durchgehende parallele Linien entstehen, was in eine 
Drehung des Bildes resultiert.

[0051] Die rotatorische elektronische Korrektur, die 
also in einer Adressumsortierung der Pixel resultiert, 
die beispielsweise mittels einer Nachschlagtabelle 
für jede Einzelkamera fest einprogrammiert werden 
kann, kann ferner noch und wird auch typischerweise 
noch mit der vertikalen bzw. horizontalen Korrektur 
kombiniert werden, welche oben beschrieben wor-
den ist, und welche später noch bezugnehmend auf 
die Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c, Fig. 4d näher erläutert 
wird.

[0052] Nachfolgend wird auf bevorzugte Auslegun-
gen für die Szintillatorschicht eingegangen. Die Auf-
lösung eines Szintillators nimmt mit zunehmender Di-
cke des Szintillators ab. Das heißt, dass dünnere 
Szintillatoren eine höhere Auflösung haben aber 
auch mehr kosten als dickere Szintillatoren. Anderer-
seits nimmt bei dünneren Szintillatoren auch die 
Röntgenstrahlenabsorption ab. Dies hat zwei inhä-
rente Problematiken. Die eine besteht darin, dass der 
Quantenwirkungsgrad fällt. Die andere besteht darin, 
dass weniger Röntgenstrahlen absorbiert werden 
und damit ein höherer Aufwand zum Schutz der Ka-
meras und zum Schutz von in der Nähe befindlichen 
Bedienpersonen getrieben werden muß. Ausle-
gungsvorschriften für den Szintillator lauten daher 
dahingehend, dass ein möglichst dicker Szintillator 
genommen werden muß, dessen Auflösung für eine 
Anwendung gerade noch ausreicht. Dann ist ein op-
timaler Kompromiss zwischen Kosten und Quanten-
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wirkungsgrad erreicht. Bei einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel wird daher ein Szintillator verwen-
det, dessen Auflösung die letztendlich erwünschte 
Gesamtauflösung, die erst nach der Korrektur vor-
liegt, höchstens gering übersteigt, der also eine Auf-
lösung hat, die um z. B. 10 % über der Gesamtauflö-
sung liegt und vorzugsweise gleich der Gesamtauflö-
sung ist. Für die Kalibrierung der Kamera spielen die-
se Überlegungen keine Rolle, da dort auf der Höhe 
des Szintillators statt demselben ein Kalibriermuster 
z. B. aus Papier oder Karton eingefügt wird, das mit 
prinzipiell nahezu beliebig hoher Auflösung gefertigt 
werden kann.

[0053] Nachfolgend wird bezugnehmend auf Fig. 3
dargelegt, welche verschiedenen Auflösungen durch 
die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße Kamera 
von der Aufnahme der Einzelbilder bis zur Ausgabe 
der optischen Aufnahme mit vorbestimmter Ge-
samtauflösung des Gesamtschirms verwendet wer-
den. Zunächst findet in einem Schritt 30 eine Aufnah-
me des Schirms mit maximaler Auflösung einer Ein-
zelkamera statt. Nachdem im Vergleich zur endgülti-
gen optischen Gesamtaufnahme mit einer einzigen 
Kamera und stark verkleinernder Optik viele Einzel-
kameras verwendet werden, wird eine sehr hohe Auf-
lösung durch die Einzelbildaufnahmen, d.h. durch die 
Einzelkameras erreicht. Eine typische Auflösung ist 
eine Linienauflösung von 50 μm. Gleichzeitig mit der 
hohen Auflösung wird jedoch eine geringe Lichtemp-
findlichkeit erreicht. In dem Schritt 32 kann optional 
die Auflösung bereits reduziert werden, indem ein 
analoges Binning durchgeführt wird, beispielsweise 
wenn CCD-Lichtsensoren als Lichtsensoren der Ein-
zelkameras 16 (Fig. 1) eingesetzt werden. Für das 
beschriebene Beispiel wird ein 4 × 4 Binning einge-
setzt, was einer Erhöhung der Lichtempfindlichkeit 
um einen Lichtempfindlichkeitsfaktor von 16 ent-
spricht. Gleichzeitig wird die Pixelfläche, also die 
durch ein Pixel dargestellt geometrische Fläche, um 
das 16fache erhöht. Hierauf entstehen Einzelbilder 
mit einer Korrekturauflösung, mit denen dann die er-
findungsgemäße Ausrichtungskorrektur 34 durchge-
führt werden kann. Eine für die Korrektur bevorzugte 
Linienauflösung liegt typischerweise bei 200 μm.

[0054] Durch Durchführung der Offset-Korrektur bei 
hoher Auflösung kann eine genaue Korrektur erreicht 
werden. Die Korrekturauflösung ist immer noch hö-
her als die letztendlich erwünschte vorbestimmte Ge-
samtauflösung der optischen Aufnahme. Daher wird 
in einem weiteren Schritt 36 eine Reduktion der Auf-
lösung durch digitale Kombination benachbarter Pi-
xel 36 durchgeführt. Hier ist beispielsweise eine 
Kombination einer Pixelnachbarschaft von 4 Pixel, 
d.h. von zwei benachbarten Zeilenpixel und zwei be-
nachbarten Spaltenpixel, wünschenswert. Dies ent-
spricht einem weiteren Lichtempfindlichkeitsgewinn 
um einen Lichtempfindlichkeitsfaktor LEF = 4. 
Schließlich wird in einem Schritt 38 die Aufnahme mit 

vorbestimmter Gesamtauflösung erhalten, welche 
beispielsweise eine Linienauflösung von 400 μm hat. 
Aus Fig. 3 ist zu sehen, daß somit aus Einzelbildern 
mit hoher Auflösung und mit niedriger Lichtempfind-
lichkeit die Gesamtaufnahme mit niedriger Auflö-
sung, jedoch hoher Lichtempfindlichkeit wird. Die 
Lichtempfindlichkeit wird jedoch nicht allein, wie es 
ausgeführt worden ist, dadurch erreicht, daß der op-
tionale Schritt 32 vor der Korrektur und der Schritt 36
nach der Korrektur der Pixelkombination durchge-
führt werden, sondern bereits dadurch, daß Einzelka-
meras eingesetzt werden, die linsenoptische Syste-
me haben, welche lediglich eine geringe Verkleine-
rung beispielsweise mit einem Faktor 5 oder sogar 
noch weniger erreichen, im Vergleich zu einer einzel-
nen Kamera im Stand der Technik zur Gesamtabbil-
dung des Schirms, deren Linsensystem eine Verklei-
nerung von 100 oder mehr erreichen muß.

[0055] Erfindungsgemäß werden somit optische 
Sensoren eingesetzt, die eine höhere Auflösung auf-
weisen als für die letztendliche Anwendung benötigt 
wird. Setzt man beispielsweise eine Röntgenkamera 
im Format 40 cm × 40 cm aus 100 Teilbildern des For-
mats 4 cm × 4 cm zusammen und verwendet man 
CCIR-Sensoren, so würde jedes Teilbild aus über 
400.000 Pixeln bestehen. Dies bedeutet für das Ge-
samtbild etwa 40 Millionen Pixel. In der Regel können 
Bilder dieser Auflösung jedoch nicht verwertet wer-
den, weshalb die Zahl der Pixel durch Addition be-
nachbarter Pixel reduziert wird. Setzt man CCD-Sen-
soren ein, kann die Ladung benachbarter Pixel ana-
log auf dem Sensor selbst aufaddiert werden, kann 
also, wie es anhand des Schritts 32 in Fig. 3 darge-
legt worden ist, ein Binning-Betrieb eingesetzt wer-
den. Hierbei wird es bevorzugt, so viel als möglich 
analoge Additionen im Vergleich zur digitalen Additi-
on zu verwenden, da beim Auslesen und Wandeln 
des analogen Signals natürlich Rauschen entsteht. 
Wird jedes Pixel einzeln ausgelesen und digitalisiert, 
entsteht dieses Rauschen für jedes Pixel. Wird je-
doch zunächst analog addiert, entsteht das Rau-
schen nur einmal. Beispielsweise wird bei einem 4 ×
4-Binning, d.h. einer analogen Addition von 16 Pi-
xeln, die in vier benachbarten Zeilen bzw. Spalten lie-
gen, 16 mal mehr Ladung in einem resultierenden Pi-
xel gesammelt, wodurch die Lichtempfindlichkeit der 
optischen Kamera wächst.

[0056] Wie es beschrieben worden ist, wird die 
Nachweisempfindlichkeit für Röntgenstrahlen einer 
auf einer optischen Kamera (Abb. eines Szintillators 
mit Linsenoptik) basierenden Röntgenkamera durch 
Lichtverluste begrenzt. Durch Binning können die 
Lichtverluste reduziert werden. Es hat sich herausge-
stellt, daß es vorteilhaft ist, nur kleine Teilflächen des 
Szintillators, beispielsweise 3 cm × 3 cm, auf einen 
CCD-Sensor im CCIR-Format abzubilden. Jedes Pi-
xel hat dann ohne Binning ein nur etwa 50 μm × 50 
μm großes Feld des Szintillators abzubilden. Wird nur 
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eine Auflösung von beispielsweise 400 μm benötigt, 
so können 4 × 4 Pixel gebinnt werden, und es kann 
dann immer noch die Korrektur auf einer höheren 
Auflösung als der letztendlich erhaltenen Auflösung 
durchgeführt werden. Insgesamt wird somit die Licht-
empfindlichkeit um den Faktor 4 × 4 × 2 × 2 (Schritte 
32 und 36 von Fig. 3), d.h. um einen Faktor 64, ge-
steigert.

[0057] Erfindungsgemäß wird für die Justage der 
Teilbilder bei einer höheren Auflösung gearbeitet. Die 
Korrektur ist damit genauer möglich. Insbesondere 
ist besser herhausfindbar, welche Bildelemente zu ei-
ner durchgehenden Linie eines Kalibriermusters auf 
der Ebene des Szintillators gehören. Erfindungsge-
mäß wird daher die analoge Addition (Binning) nicht 
bis zur gewünschten Gesamtauflösung durchgeführt, 
sondern es wird zunächst eine höhere Auflösung er-
zeugt. Wie es anhand von Fig. 3 dargelegt worden 
ist, werden zunächst 4 × 4 Pixel gebinnt, woraus eine 
Auflösung von 200 μ resultiert. Nach erfolgter Justa-
ge der Teilbilder (Drehung, translatorische Off-
set-Korrektur = Verwerfen von überlappenden Berei-
chen) werden dann digital jeweils 2 × 2 benachbarte 
Pixel addiert. Zwar wird durch dieses Verfahren ein 
etwas höheres Rauschen im Vergleich zu einem 
kompletten Binning auf die gewünschte Gesamtau-
flösung erzeugt. Die Justage erfolgt jedoch auf diese 
Weise so genau, daß im Bild mit 400 μm Auflösung 
schließlich keine Verzeichnungen mehr erkennbar 
sind und insbesondere auch keine Kanten der einzel-
nen Teilbilder bzw. Teilflächen (TF1, TF2, TF3, TFn 
von Fig. 2) mehr erkennbar sind.

[0058] Nachfolgend wird bezugnehmend auf die 
Fig. 4a bis Fig. 4d auf entsprechende Korrekturen 
eingegangen. Fig. 4a zeigt ein Beispiel für eine verti-
kale Korrektur. Fig. 4b zeigt ein Beispiel für eine ho-
rizontale Korrektur. Fig. 4c zeigt ein Beispiel für eine 
rotatorische Korrektur, während Fig. 4d schließlich 
ein Beispiel für eine Skalierungskorrektur darstellt. In 
den Fig. 4a bis Fig. 4d ist immer jeweils ein reales 
Einzelbild 40, 42, 44, 46 vor einer Korrektur dem kor-
respondierenden Einzelbild 41, 43, 45, 47 nach der 
Korrektur gegenübergestellt. So stellt das Einzelbild 
in Fig. 4a die Aufnahme eines Rechtecks 48 dar, 
dessen linke obere Ecke 50 als Referenzpunkt ge-
genüber einem ideal erwünschten Referenzpunkt 50
im korrigierten Einzelbild 41 über einen vertikalen 
Offset 51, der in Fig. 4a auch als vertikale Korrektur 
bezeichnet ist, versetzt ist. Die für das Einzelbild 40
in Fig. 4a vorzunehmende Korrekturvorschrift 20
würde beispielsweise lauten, die Pixeladressen des 
Einzelbildes 40 immer um die vertikale Korrektur 51
nach oben zu verschieben. Werden die Adressen in 
Fig. 4a beispielsweise von oben nach unten durch-
gehend numeriert, so wird die Korrekturvorschrift da-
rin bestehen, jede y-Adresse eines Pixels im realen 
Einzelbild 40 um einen ∆-Wert, der quantitativ durch 
die Größe 51 gegeben ist, zu reduzieren. Dies führt 

dazu, daß im verschobenen Einzelbild der Überlap-
pungsbereich oberhalb des Karos 48 so groß wird, 
wie es im korrigierten Einzelbild 41 angedeutet ist, 
und daß der Überlappungsbereich unterhalb des Ka-
ros 48 bereits sehr klein wird. Aus Fig. 4a ist zu se-
hen, daß eine maximale vertikale Korrektur durch 
den verwendeten Überlappungsbereich bestimmt ist. 
Eine Korrektur weit über den Überlappungsbereich 
hinaus ist nicht möglich, da in diesem Fall für bei-
spielsweise die unterste Zeile des Karos 48 die Pixel 
ausgehen würden. Lediglich für eine sehr geringe 
Menge an fehlenden Pixeln könnte eine Pixelinterpo-
lation durchgeführt werden.

[0059] Nachdem die Korrektur eine höhere Auflö-
sung als das resultierende Gesamtbild hat, könnte 
noch eine Anzahl von Zeilen bzw. Spalten interpoliert 
werden, so daß eine Korrektur über Zeilen/Spalten 
möglich ist, die etwas größere Werte annehmen als 
durch den durch die einzelnen Kameras eingestellten 
Überlappungsbereich definiert ist.

[0060] In Fig. 4b wird analog zu der in Fig. 4a be-
schriebenen Vorgehensweise eine horizontale Pixel-
korrektur vorgenommen, um aus dem realen Einzel-
bild 42, bei dem das Karo 48 zu weit rechts abgebil-
det wird, ein korrigiertes Einzelbild 43 zu erzeugen.

[0061] Auf analoge Art und Weise kann auch eine 
rotatorische Korrektur vorgenommen werden. Hierzu 
wird eine x- und eine y-Abweichung z.B. der linken 
oberen Ecke 50 des Karos 48 zum gewünschten Re-
ferenzpunkt 50 auf dem Kalibriermuster ermittelt. Um 
ferner festzustellen, daß es sich um eine rotatorische 
Abweichung handelt und nicht um eine horizontale 
oder vertikale Abweichung, wird als weiterer Refe-
renzpunkt z.B. auch die rechte untere Ecke 52 des 
Karos verwendet. Aus den Abweichungen der Refe-
renzpunkte im realen Einzelbild 44 von den Refe-
renzpunkten im idealen Einzelbild 45 ist dann ermit-
telbar, daß es sich um eine rotatorische Korrektur um 
einen bestimmten Winkel ∆φ handelt . Nach Bestim-
mung des Mittelpunkts des Karos als weiteren Refe-
renzpunkt kann dann für jedes Pixel des Karos 48
eine entsprechende Korrektur vorgenommen wer-
den, die im Hinblick auf den x-Korrekturbetrag und 
den y-Korrekturbetrag von kleinen Werten um den 
Mittelpunkt herum zu größeren Werten an den Rän-
dern des Karos 48 steigen wird.

[0062] Das erfindungsgemäße Verfahren ist eben-
falls dazu in der Lage, eine Skalierungskorrektur 
durchzuführen, wie es in Fig. 4d gezeigt ist. Hierzu 
können als Referenzpunkte des Karos 48 beispiels-
weise ebenfalls das linke obere Eck 50 und das rech-
te unter Eck 52 aufgenommen werden. Eine einfache 
Distanzbestimmung der Diagonalen zwischen dem 
linken oberen Eck 50 und dem rechten unteren Eck 
52 im Vergleich zu einer Diagonalen des abgebilde-
ten Rechtecks auf dem Kalibriermuster wird ergeben, 
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ob das real dargestellte Karo 48 durch die Linsenop-
tik einer Einzelkamera zu stark verkleinert worden ist, 
wie es in Fig. 4d beispielhaft dargestellt ist. Genauso 
könnte natürlich auch bestimmt werden, ob die Lin-
senoptik eine zu geringe Verkleinerung erreicht hat, 
als sie vorgesehen ist. Alle Linsen einer erfindungs-
gemäßen Kamera haben somit eine Nennverkleine-
rung mit einer typischerweise nach oben und nach 
unten vorliegenden Toleranz, die aufgrund der nach-
geschalteten elektronischen Korrektur nicht zu klein 
sein braucht, so dass auch hier günstige Linsen ver-
wendet werden können, um den Preis der Kamera re-
duzieren zu können.

[0063] Eine Korrekturvorschrift würde hier darin be-
stehen, ausgehend von einem bestimmten Skalie-
rungskorrekturfaktor alle Pixel des Einzelbildes 46
umzuadressieren, um aus dem realen Einzelbild 46
das ideale korrigierte Einzelbild 47 zu machen.

[0064] Anhand der Pixelinformationen in dem Über-
lappungsbereich nach erfolgter geometrischer Kor-
rektor gemäß der in Fig. 4a bis Fig. 4d beschriebe-
nen Vorgehensweise kann ferner im Überlappungs-
bereich auch eine Helligkeitskorrektur durchgeführt 
werden, um Helligkeitsunterschiede der Einzelkame-
ras auszugleichen. Würde beispielsweise festgestellt 
werden, daß die Pixel im Überlappungsbereich des 
Einzelbildes 22a von Fig. 2 alle heller sind als die Pi-
xel des Einzelbilds 22a im Überlappungsbereich 23, 
so könnten die Pixel des einen Einzelbildes aufge-
hellt werden, oder es könnten die Pixel des anderen 
Bildes abgedunkelt werden, oder es könnte ein Mit-
telwert zwischen beiden Einzelbildern für beide be-
nachbarten Einzelbildern eingestellt werden. Für die 
Helligkeitskorrektur wird es bevorzugt, sämtliche Ein-
zelbilder in einer Reihe und einer Spalte zu berück-
sichtigen, um sicherzustellen, daß alle Einzelbilder 
der Kamera auf einen gemeinsamen Wert korrigiert 
werden können. In diesem Fall müssen nicht unbe-
dingt weitere Vorkehrungen für den Überlappungsbe-
reich mehr getroffen werden, derselbe könnte prinzi-
piell verbleiben und würde im zusammengesetzten 
Einzelbild nicht weiter auffallen, da die Pixel im Über-
lappungsbereich denselben Wert haben.

[0065] Erfindungsgemäß wird jedoch zur Qualitäts-
steigerung und zur Artefaktvermeidung bevorzugt, 
Pixel im Überlappungsbereich 23 zu eliminieren, so-
fern dies nicht bereits zusammen mit der horizontalen 
bzw, vertikalen Korrektur geschehen ist. Dies kann 
auf mehrere Arten und Weisen erfolgen. So könnte 
zur Überlappungsbereicheliminierung der gesamte 
Überlappungsbereich des Einzelbilds 22a eliminiert 
werden, so daß ein Teil der Teilfläche TF1 durch die 
Teilfläche TF2 abgebildet wird. Alternativ, und diese 
Art und Weise wird bevorzugt, wird bei dem in Fig. 2
dargestellten Beispiel der Überlappungsbereich 23
hälftig bzw. gemäß der durchgeführten Korrektur eli-
miniert. So wird ein Teil des Überlappungsbereichs 

23, der in Fig. 2 mit 23a dargestellt ist, von dem Ein-
zelbild 22b eliminiert, während der andere Teil 23b
von dem Einzelbild 22a eliminiert wird, so daß jede 
Einzelkamera genau eine Teilfläche abbildet. Diese 
Überlappungsbereich-Eliminierung dahingehend, 
daß eine Kamera genau eine Teilfläche und nicht 
noch Pixel benachbarter Teilflächen abbildet, kann 
am besten dadurch stattfinden, daß Kalibriermuster 
nicht nur mit vertikalen bzw. horizontalen Linien ver-
wendet werden, sondern daß ein Karo-artiges Kalib-
riermuster verwendet wird, das prinzipiell so aus-
sieht, wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Die Gitternetzlinien, 
die in Fig. 2 in dem Schirm eingezeichnet sind, stel-
len genau die Aufteilung des Schirms in Einzelbilder 
dar. Als Referenzpunkte für die horizontale bzw. ver-
tikale Korrektur bieten sich nunmehr Kreuzungspunk-
te bzw. Ecken des Gitternetzes in Fig. 2 an. Damit 
wäre das Karo 48, das in Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c
und Fig. 4d abgebildet worden ist, genau der Aus-
schnitt der Pixel einer Einzelkamera. Die Bildverar-
beitungseinrichtung 18 wird in diesem bevorzugten 
Fall als Korrekturvorschrift alle Pixel innerhalb des 
abgebildeten Karos 48 an die entsprechende Stelle in 
einem Bildspeicher für das Gesamtbild setzen.

[0066] Ein einem Aufnahmedurchgang vorherge-
hender Kalibriervorgang würde derart ablaufen wie 
es in Fig. 5 gezeigt ist. Zunächst wird ein Kalibrier-
muster mit Referenzpunkten oder Referenzlinien be-
reitgestellt (49). Es ist ersichtlich, daß eine Referenz-
linie aus mehreren Referenzpunkten zusammenge-
setzt sein kann. Hierauf wird mit der Kamera, also 
dem Array von Einzelkameras, das im Schritt 49 be-
reitgestellte Kalibriermuster in einem Schritt 53 auf-
gezeichnet. Dann wird gemäß dem Prozedere, das 
beispielhaft in den Fig. 4a bis Fig. 4d dargestellt wor-
den ist, allgemein eine Abweichung zwischen einem 
Referenzpunkt des Einzelbildes und einem durch das 
Kalibriermuster vorgegebenen Referenzpunkt ermit-
telt (Schritt 54). Aus dieser Abweichung wird eine ver-
tikale Korrektur, eine horizontale Korrektur, eine rota-
torische Korrektur, eine Skalierungskorrektur oder 
aber auch eine Helligkeitskorrektur ermittelt, die 
schließlich als Korrekturvorschrift für die Pixel eines 
entsprechenden Einzelbildes bestimmt wird (Schritt 
56).

[0067] In dem Schritt 56 wird für sämtliche, bei-
spielsweise 100 Einzelkameras in dem Array von 
Einzelkameras nach und nach eine Korrekturvor-
schrift für jedes Einzelbild, d.h. jede Einzelkamera, 
erhalten. Je nach Array-Größe kann der Kalibriervor-
gang eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. 
Dies ist jedoch nicht weiter kritisch, da dieser Kalib-
riervorgang lediglich einmal, nämlich vor der Auslie-
ferung der erfindungsgemäßen Kamera stattfinden 
muß. Nachdem alle Einzelkameras fest an dem Ka-
meraträger befestigt sind, wird sich die Korrekturvor-
schrift für eine Einzelkamera im Gebrauch der Kame-
ra nicht mehr ändern. Weiterhin vorteilhaft an dieser 
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Tatsache, daß die Korrekturvorschriften für die Ein-
zelbilder lediglich einfache Pixeladress-Manipulatio-
nen oder einfache Pixelwert-Manipulationen sind, die 
softwaremäßig leicht durchgeführt werden können, 
oder die sogar hardwaremäßig in die Bildverarbei-
tungseinrichtung 18 von Fig. 1 einprogrammiert wer-
den können, um eine schnelle Korrektur zu erreichen, 
derart, daß eine Echtzeit-Kamera erhalten werden 
kann, da die Pixelmanipulationen während des Be-
triebs der Kamera schnell ausgeführt werden kön-
nen. Selbstverständlich kann die Kalibrierung durch 
Einsatz geeigneter Bildverarbeitungsmethoden und 
unter Verwendung bekannter Kalibriermuster auto-
matisiert werden.

[0068] Wie es ausgeführt worden ist, eignet sich die 
erfindungsgemäße Kamera besonders als Rönt-
gen-Kamera zur Abbildung eines Szintillatorschirms. 
Ein entsprechendes Szenario ist in Fig. 6 dargestellt. 
Eine Röntgenquelle 60 strahlt auf ein Objekt, das 
letztendlich abgebildet werden soll und in Fig. 6 mit 
62 bezeichnet ist. Objekte können selbstverständlich 
medizinische Objekte sein. Die erfindungsgemäße 
Kamera wird jedoch besonders im industriellen Ein-
satz, wo die Strahlendosis nicht so sehr entschei-
dend ist, wo es jedoch vielmehr auf Schnelligkeit und 
Bildwiederholfrequenz ankommt, eingesetzt werden. 
Entsprechende Objekte 62 sind in der industriellen 
Anwendung beispielsweise Kfz-Räder oder zu durch-
leuchtende Objekte bei der Sicherheitskontrolle an 
Flughäfen etc.. Das Durchstrahlungsröntgenlicht, 
das durch das Objekt 62 hindurch kommt, also von 
dem Objekt 62 nicht absorbiert worden ist, fällt dann 
auf einen Szintillatorschirm 10. Der Szintillatorschirm 
10 absorbiert einen von der Wellenlänge des Rönt-
genlichts abhängigen Anteil des Durchstrahlungs-
röntgenlichts und wandelt dasselbe in eine optische 
Strahlung um. Die optische Strahlung durchläuft ein 
für die optische Strahlung transparentes Schutzglas 
64 und tritt dann auf die erfindungsgemäße Kamera 
als sichtbares Licht auf, welche aus dem in Fig. 6
schematisch gezeichnete Array von Einzelkameras 
besteht, wobei jede Einzelkamera eine Linsenanord-
nung 66 gefolgt von einem beispielsweise CCD- oder 
CMOS-Bildsensor 68 aufweist. Den Bildsensoren 
nachgeschaltet befindet sich ferner ein Analog/Digi-
tal-Wandler-Array 70, das die digitale Bildverarbei-
tungseinrichtung 18 (Fig. 1) speist, um letztendlich 
die optische Aufnahme mit der gewünschten Ge-
samtauflösung zu erhalten.

[0069] Die Schutzglasscheibe 64 ist vorgesehen, 
um die erfindungsgemäße Kamera und insbesonde-
re die Linsenanordnung 66 und die Bildsensoren 63
vor einer eventuell durch den Szintillatorschirm 10
nicht absorbierten Röntgenstrahlung zu schützen. 
Die Schutzglasscheibe 64 ist derart ausgebildet, daß
sie im optischen Bereich durchsichtig ist, jedoch für 
Röntgenstrahlen stark absorbierend ist. Hierbei ist 
Bleiglas gut geeignet. Bei bisher bekannten Röntgen-

systemen bei denen ein Szintillatorschirm linsenop-
tisch auf eine optische Kamera abgebildet wird, er-
folgt der Schutz der optischen Kamera vor der Rönt-
genstrahlung in der Regel dadurch, daß das Bild über 
einen Spiegel auf die optische Kamera abgebildet 
wird, und die optische Kamera außerhalb des Rönt-
gen-Strahlungsbereichs angeordnet wird. Ein mögli-
cher Grund dafür kann sein, daß die optische Trans-
mission von Bleiglas durch Bestrahlung mit Röntgen-
strahlung abnimmt, so daß nach längerer Bestrah-
lung ein großer Teil des Lichts im Bleiglas absorbiert 
werden würde.

[0070] Erfindungsgemäß wird diesem Effekt da-
durch entgegengewirkt, daß die Schutzglasscheibe 
69 beheizbar ausgeführt ist, und mit Heizenergie 
über Anschlüsse 74 versorgt werden kann. Wie es 
beispielsweise in der Patentschrift DE 19726884C1
beschrieben ist, können durch Bestrahlung im Glas 
erzeugte Farbzentren durch Erwärmung wieder ab-
gebaut werden. Experimente haben gezeigt, daß
hierzu Temperaturen im Bereich von 100 bis 150°C 
ausreichend sind. Bei geringfügiger Strahlenbelas-
tung genügt sogar eine längere Lagerung bei Raum-
temperatur, also bei einer Temperatur zwischen 20 
und 30°C.

[0071] Die in Fig. 6 dargestellte erfindungsgemäße 
Anordnung mit Schutzscheibe anstelle eines Spie-
gels hat zum einen den Vorteil des kompakteren Auf-
baus. Zum anderen können kurzbrennweitige Objek-
tive eingesetzt werden, die mit höherer Lichtstärke 
verfügbar sind als die ansonsten erforderlichen lang-
brennweitigen Objektive. Langbrennweitige Objekti-
ve werden bei einer Anordnung mit Spiegeln insbe-
sondere bei einer großen Anzahl von optischen Ka-
meras erforderlich, da der gesamte Lichtweg vom 
Szintillator zu den optischen Sensoren auch durch 
die Größe des Szintillatorschirms bestimmt wird. Ins-
besondere müssen die optischen Sensoren außer-
halb des bestrahlten Bereichs angeordnet sein.

[0072] Der für die Umwandlung der Röntgenstrah-
lung in sichtbares Licht erforderliche Szintillator-
schirm 10 kann entweder auf einem separaten Trä-
ger aufgebracht werden oder direkt auf der Schutz-
scheibe.

[0073] Es wird ferner bevorzugt, die Schutzglas-
scheibe 64 optisch entspiegelt auszuführen, um Re-
flektionen und sogenannte „Geisterbilder" zu vermei-
den.

[0074] Eine bevorzugte Ausführung der erfindungs-
gemäßen Kamera ist vollständig auf einer Platine 
ausgeführt. So können ohne weiteres normale Plati-
nen in den Größen 20 × 20 cm2 oder 40 × 40 cm2 ge-
fertigt werden. Die Halbleitersensorelemente werden 
dann ohne Gehäuse etc. auf der Platine direkt befes-
tigt. Linsen sind typischerweise bereits auf den „nack-
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ten" Sensorelementen angeordnet. Zusätzlich auf 
der Platine ausgeführt sind ferner die zugehörigen 
A/D-Wandler und die Bildverarbeitungsschaltung. Je 
nach Anforderung kann auch der Bildspeicher auf der 
Platine ausgeführt sein oder über eine entsprechen-
de Schnittstelle extern angeschlossen werden.

[0075] Wie es bereits ausgeführt worden ist, kann 
bei CCD-Kameras die Verkleinerung der Anzahl der 
Pixel durch das Binning realisiert werden. Werden 
sehr viele Pixel zusammengefaßt, wie z.B. 10 × 10 
Pixel, so wird die Anzahl der zu digitalisierenden ef-
fektiven Pixel (gebinnte Pixel) klein. Da der optische 
Sensor beispielsweise 1000 × 1000 = 1.000 000 Pixel 
hat, müssen nach einem Binning von 10 × 10 nur 100 
× 100 = 10.000 Pixel digitalisiert werden. Reicht diese 
Auflösung als Korrekturauflösung aus, d.h. ist sie grö-
ßer als die letztendlich gewünschte Gesamtauflö-
sung, so können relativ geringe Digitalisierungsraten 
realisiert werden. Solche Digitalisierungsraten liegen 
im Bereich von 10 MHz. Dann können die CCD-Ka-
meras mit hoher Bildfrequenz ausgelesen werden, 
um eine Hochgeschwindigkeits-Röntgenkamera zu 
realisieren, welche z.B. 1000 Bilder pro Sekunde lie-
fert.

[0076] Werden anstelle von CCD-Kameras 
CMOS-Kameras eingesetzt, so entfällt die Möglich-
keit des Binning. Zwar könnte hier jedes beispielswei-
se vierte Pixel nur ausgelesen werden, um die Daten-
rate zu verringern. Dies würde jedoch auch eine um 
den Faktor 4 geringere Empfindlichkeit der Kamera 
ergeben.

[0077] Erfindungsgemäß wird daher vorgeschla-
gen, insbesondere bei der Verwendung von 
CMOS-Kameras, jedoch auch bei einer Verwendung 
von anderen Lichtsensoren, jedes digitalisierte Teil-
bild zunächst in einem separatem Bildspeicher abzu-
legen.

[0078] Da pro Teilbild nur geringe Datenraten anfal-
len, können lange Bildsequenzen gespeichert wer-
den. Aufgrund der niedrigen Digitalisierungsrate kön-
nen AD-Wandler mit hoher Wandlungstiefe, bei-
spielsweise 12 Bit, anstelle der im Hochgeschwindig-
keitsbereich üblichen 8 Bit-Wandler eingesetzt wer-
den, wodurch höhere Helligkeitsunterschiede in ei-
nem Bild erfaßt werden können. Die Teilbilder werden 
erfindungsgemäß erst nach Abschluß der Hochge-
schwindigkeitsaufnahmen aus den separaten Spei-
chern ausgelesen und zu Bildfolgen zusammenge-
setzt oder in Echtzeit, d.h. schritthaltend mit der Bild-
aufnahme, zusammengeführt und anschließend 
ebenfalls in Echtzeit ausgelesen.

[0079] Gemäß einem ersten Realisierungsbeispiel 
wird eine Röntgenkamera verwendet, die auf einer 
aktiven Fläche von 40 cm × 40 cm eine Auflösung 
von 400 μm × 400 μm pro Pixel (1000 × 1000 Pixel) 

erlaubt. Ferner wird von einem vertikalen Strahlen-
gang der Röntgenstrahlung von oben nach unten 
ausgegangen, wie er in Fig. 6 dargestellt ist. Der 
Szintillator wird auf einem mechanisch stabilen, ge-
ring absorbierenden Trägermaterial aufgebracht, in 
Richtung der Strahlung betrachtet auf der Rückseite 
des Trägermaterials. Das Trägermaterial kann, wenn 
es aus Glas ist, beheizt werden. Der Träger ist in 
Fig. 6 nicht dargestellt. Unterhalb des Trägers befin-
det sich in ausreichendem Abstand eine auf 100 bis 
150°C geheizte Bleiglasscheibe. Die Heizung erfolgt 
beispielsweise elektrisch über eine optisch transpa-
rente Heizfolie oder über eine ebenfalls optische 
transparente, direkt aufgebrachte Schicht, die als 
elektrische Widerstandsschicht arbeitet und durch 
die Anschlüsse 74 mit Heizenergie versorgt wird. Al-
ternativ kann der Szintillator auch direkt auf der be-
heizten Bleiglasscheibe, die dann als Trägermaterial 
fungiert, angebracht werden.

[0080] Unterhalb der Bleiglasscheibe sind 10 × 10 
optische CCD-Einzelkameras mit jeweils mindestens 
1024 × 1024 Pixel in einer Matrix von 4 cm × 4 cm an-
geordnet. Jede Kamera erfaßt ein Teilbild, welches 
etwas größer ist als 40 mm × 40 mm, um den für die 
Korrektur, wie sie in den Fig. 4a bis Fig. 4d beschrie-
ben worden ist, benötigten Überlappungsbereich 23
(Fig. 2) zu realisieren. Die optische Abbildung wird so 
gewählt, daß ein Pixel 40 μm × 40 μm abbildet. Jede 
Kamera kann in verschiedenen Binning-Stufen be-
schrieben werden, beispielsweise geringfügig gebin-
nt für Justagezwecke oder stärker gebinnt für die 
elektronische Korrektur, wobei das stärkere Binning 
für die elektronische Korrektur auch im Normalbe-
trieb der Kamera eingesetzt wird. Sofern ein nach der 
elektronischen Korrektur nötiges Pixel-Kombinieren 
auf die erwünschte Gesamtauflösung noch möglich 
ist.

[0081] Für die Justage wird auf der Ebene des Szin-
tillators ein Prüfmuster angebracht, das, wie es an-
hand von Fig. 3 dargelegt worden ist, in vertikaler 
und horizontaler Richtung alle 40 mm parallele Linien 
enthält. Das Muster bildet somit 40 mm × 40 mm gro-
ße Karos, die vorzugsweise gleichzeitig die Begren-
zungslinien der einzelnen Teilbilder darstellen. Das 
Prüfmuster wird zunächst so justiert, das Zeilen und 
Spalten etwa parallel zur Matrixanordnung der Ka-
meras liegen. Anschließend werden die einzelnen 
Kameras so gedreht, daß die Zeilen und Spalten des 
Bildes in etwa parallel zu den Zeilen und Spalten des 
Prüfmusters liegen. Das Prüfmuster wird schließlich 
zur Parallelverschiebung in eine Lage verschoben, 
bei der jede Kamera ein Karo komplett abbildet.

[0082] Die Feinjustage erfolgt zunächst dadurch, 
daß nacheinander für jede Kamera das auf ca. 200 
μm × 200 μm gebinnte Bild aufgenommen und durch 
digitale Verarbeitung so gedreht wird, daß die Zeilen 
und Spalten des Bildes exakt parallel zu den Zeilen 
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und Spalten des Prüfmusters angeordnet sind. An-
schließend werden alle Pixel verworfen, die außer-
halb der Begrenzungslinien des Prüfkaros liegen. Für 
die letztendliche Darstellung im Normalbetrieb wer-
den dann von den übrigbleibenden Pixeln der Teilbil-
der jeweils 2 × 2 Pixel digital kombiniert, d.h. vorzugs-
weise addiert.

[0083] Bei einem alternativen Realisierungsbeispiel 
wird eine TDI-Röntgenzeilenkamera durch ein eindi-
mensionales Array von Einzelkameras aufgebaut, 
die auf einer aktiven Länge von z.B. 50 cm eine Pixe-
lauflösung von 0,25 mm erlaubt. Optische TDI-Kame-
ras sind aus dem U.S.-Patent Nr. 3,833,762 bekannt. 
Bei diesen Kameras wird Ladung synchron zum Ab-
bild des Objekts auf dem CCD-Sensor verschoben, 
um auf diese Weise die effektive Belichtungszeit zu 
erhöhen und eine höhere Empfindlichkeit der Kame-
ra zu erhalten.

[0084] Im Ausführungsbeispiel wird eine lineare An-
ordnung aus vier Sensoren verwendet, die jeweils 
über 1024 × 256 Pixel verfügen, um eine optische Ab-
bildung eines 50 cm langen Szintillatorstreifens zu er-
reichen. Der Schutz der optischen Kamera vor der 
Röntgenstrahlung erfolgt dadurch, daß jede Kamera 
außerhalb des Strahlungsbereichs angeordnet ist 
und den Szintillator über einen optischen Spiegel ab-
bildet. Alternativ kann auch, wie es in Fig. 6 darge-
stellt worden ist, die Schutzglasscheibe 64 aus vor-
zugsweise Bleiglas eingesetzt werden. Zur Justage 
werden die TDI-Kameras in einem Vollbild-Modus 
betrieben. Hierzu wird das Prüfmuster mit kurzen 
Lichtblitzen beleuchtet und jeweils 256 aufeinander-
folgende Zeilen als Bild dargestellt. Erfolgen die 
Lichtblitze nach jeweils 256 Zeilen, erhält man auch 
im TDI-Modus eine Vollbild-Darstellung. Würde eine 
kontinuierliche Beleuchtung eingesetzt werden, so 
würden alle Linien, die senkrecht zur Vorschubrich-
tung der Ladung liegen, „verschmiert" dargestellt 
werden.

[0085] Die weitere Feinjustage erfolgt wie oben be-
schrieben. Ein wesentlicher Grund für die Verwen-
dung mehrerer Sensoren ist jedoch hier der hohe 
Lichtverlust bei Verwendung nur eines Sensors. Der 
Überlapp der einzelnen Sensoren wird vorzugsweise 
so gewählt, daß jeder Sensor effektiv 1000 Pixel lie-
fert. Da vier Sensoren verwendet werden, erhält man 
eine maximale Auflösung von 500 mm / 4000 = 125 
μm.

[0086] In Scanrichtung weist die Kamera in diesem 
Ausführungsbeispiel eine aktive Breite (Scanbreite) 
von ca. 31 mm auf. Für bestimmte Anwendungen 
kann es erforderlich sein, diese Breite über Blenden 
zu begrenzen. In diesem Fall wird durch die Blenden 
die Anzahl der genutzten Zeilen reduziert.

Patentansprüche

1.  Kamera zur optischen Aufnahme eines 
Schirms (10), wobei der Schirm eine Fläche aufweist, 
und wobei für die optische Aufnahme eine vorbe-
stimmte Gesamtauflösung vorgesehen ist, mit fol-
genden Merkmalen:  
einem Kameraträger (12) mit einem Array von Kame-
rabefestigungen (14); einem Array von optischen 
Einzelkameras (16), wobei jede optische Einzelka-
mera (16) an einer zugeordneten Kamerabefestigung 
(14) fest angebracht ist, wobei eine optische Einzel-
kamera einen Lichtsensor (68) und eine Optikabbil-
dungseinrichtung (66) aufweist, wobei der Lichtsen-
sor (68) und die Optikabbildungseinrichtung (66) 
wirksam sind, um eine Teilfläche (TF1) der Schirmflä-
che mit einer Einzelauflösung aufzunehmen, die hö-
her als die Gesamtauflösung ist; und  
einer Bildverarbeitungseinrichtung (18) zum Bearbei-
ten von digitalen Einzelbildern des Arrays von opti-
schen Einzelkameras (16), um die optische Aufnah-
me des Schirms mit einer vorbestimmten Gesamtau-
flösung zu erzeugen,  
wobei die Bildverarbeitungseinrichtung (18) wirksam 
ist, um die digitalen Einzelbilder einer Korrektur zu 
unterziehen, um Ausrichtungsungenauigkeiten 
und/oder Parameterschwankungen in dem Array von 
optischen Einzelkameras (16) zu reduzieren, wobei 
für die Korrektur eine für ein Einzelbild einer Einzel-
kamera (16) bei einer einer Aufnahme vorausgehen-
den Kalibrierung der Einzelkamera (16) bestimmte 
Korrekturvorschrift (20) verwendet wird, und wobei 
die Korrektur bei einer Korrekturauflösung stattfindet, 
die höher als die vorbestimmte Gesamtauflösung 
und niedriger oder gleich der Einzelauflösung ist, um 
korrigierte Einzelbilder oder ein korrigiertes Gesamt-
bild zu erhalten, und  
um benachbarte Pixel der korrigierten Einzelbilder zu 
kombinieren und die Bilder dann zusammenzuset-
zen, oder um benachbarte Pixel des korrigierten Ge-
samtbilds zu kombinieren, um die optische Aufnah-
me mit der vorbestimmten Gesamtauflösung zu er-
halten.

2.  Kamera nach Anspruch 1, bei der die opti-
schen Einzelkameras (16) so an dem Kameraträger 
(12) befestigt sind, daß kürzeste Abstände zwischen 
den Einzelkameras (16) und dem Schirm (10) im we-
sentlichen konstant sind und nur innerhalb eines To-
leranzbereichs variieren.

3.  Kamera nach Anspruch 1 oder 2, bei der die 
Einzelkameras (16) so an ihren zugeordneten Kame-
rabefestigungen (14) befestigt sind, daß sie unterein-
ander hinsichtlich einer Drehung eines Lichtsensors 
um eine optische Achse der Einzelkamera, die der 
Lichtsensor aufweist, mechanisch ausgerichtet sind, 
so daß eine sich über Teilflächen der Schirmfläche 
erstreckende Gerade in Einzelpixeln der Einzelkame-
ras, die die Teilflächen abbilden, als parallele Teilgra-
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den abgebildet sind, wobei pro Teilfläche eine Teilge-
rade vorhanden ist.

4.  Kamera nach Anspruch 3, bei der die Bildver-
arbeitungseinrichtung ausgebildet ist, um als Korrek-
turvorschrift (20) eine vertikale und/oder horizontale 
Verschiebung der Einzelbilder der Einzelkameras zu-
einander durchzuführen, und um einen verbleiben-
den Überlappungsbereich (22) in den Einzelbildern 
der benachbarten Einzelkameras (16) zu verwerfen.

5.  Kamera nach Anspruch 1 oder 2, bei der die 
Bildverarbeitungseinrichtung (18) ausgebildet ist, um 
als Korrekturvorschrift eine vertikale und/oder hori-
zontale Verschiebung der Einzelbilder der Einzelka-
meras zueinander und eine Drehung der Einzelbilder 
zueinander durchzuführen, und um einen verbleiben-
den Überlappungsbereich (23) der Einzelbilder be-
nachbarter Einzelkameras zu verwerfen.

6.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Bildverarbeitungseinrichtung 
(18) ausgebildet ist, um abweichende Verkleinerun-
gen in den Optikabbildungseinrichtungen (66) der 
Einzelkameras (16) zu korrigieren.

7.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Bildverarbeitungseinrichtung 
(18) ausgebildet ist, um als Korrekturvorschrift (20) 
eine Nachschlagtabelle zu verwenden, wobei einer 
Einzelkamera – eine eigene Nachschlagtabelle zuge-
ordnet ist, und wobei in der Nachschlagtabelle einer 
Pixelposition des Einzelbildes vor der Korrektur eine 
Pixelposition des Einzelbildes nach der Korrektur zu-
geordnet ist, um eine translatorische, rotatorische 
und/oder skalierungsmäßige Korrektur zu bewirken.

8.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Optikabbildungseinrichtung (66) 
einer Einzelkamera (16) eine Verkleinerung um einen 
Faktor bewirkt, der kleiner als 5 ist.

9.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Anzahl der Pixel der optischen 
Aufnahme gleich der Anzahl der Pixel einer Teilfläche 
ist, und bei der ein Einzelbild eine Auflösung hat, die 
im wesentlichen gleich der Gesamtauflösung multip-
liziert mit der Anzahl der Einzelkameras ist.

10.  Kamera nach Anspruch 9, bei die Auflösung 
eines Einzelbildes größer als das 15-fache der Ge-
samtauflösung der optischen Aufnahme ist und die 
Anzahl der Einzelkameras größer als 15 ist.

11.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der Lichtsensor einer Einzelkamera 
ein CCD-Sensor ist, der ausgebildet ist, um in einem 
Binning-Modus vor oder während eines Auslesens 
des CCD-Sensors durch Ladungsaddition benach-
barter Zeilen bzw. Spalten eine Maximalauflösung 

des CCD-Sensors in ganzzahligen Schritten auf die 
Einzelauflösung zu reduzieren.

12.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der Schirm ein Szintillatorschirm 
(10) ist.

13.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der zwischen dem Schirm (10) und der 
Optikabbildungseinrichtung (66) eine für Röntgen-
strahlen absorbierende und optisch transparente 
Schutzscheibe (64) angeordnet ist.

14.  Kamera nach Anspruch 13, bei der die 
Schutzscheibe während oder nach einer Bestrahlung 
mit Röntgenstrahlen beheizbar (74) ist.

15.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Bildverarbeitungseinrichtung 
(18) folgende Merkmale aufweist:  
einen eigenen Bildspeicher (19) für jede Einzelkame-
ra, wobei die Bildverarbeitungseinrichtung (18) wirk-
sam ist, um eine Sequenz von Einzelbildern einer 
Einzelkamera in dem Bildspeicher (19) für die Einzel-
kamera abzuspeichern.

16.  Kamera nach Anspruch 15, bei der jede Ein-
zelkamera ausgangsseitig einen A/D-Wandler (70) 
aufweist, dessen Wandlungstiefe größer als 8 Bit ist.

17.  Kamera nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Optikanordnung eine oder meh-
rere Linsen, eine Spiegeloptik, eine Fiberoptik oder 
eine Kombination der genannten Optikanordnungen 
umfaßt

18.  Verfahren zur optischen Aufnahme eines 
Schirms, wobei der Schirm eine Fläche aufweist, und 
wobei für die optische Aufnahme eine vorbestimmte 
Gesamtauflösung vorgesehen ist, mit folgenden 
Schritten:  
Aufzeichnen des Schirms mittels eines Arrays von 
optischen Einzelkameras, wobei jede Einzelkamera 
an einer Kamerabefestigung eines Kameraträgers 
fest angebracht ist, wobei eine optische Einzelkame-
ra einen Lichtsensor (68) und eine Optikabbildungs-
einrichtung (66) aufweist, wobei der Lichtsensor (68) 
und die Optikabbildungseinrichtung (66) wirksam 
sind, um eine Teilfläche der Schirmfläche mit einer 
Einzelauflösung aufzunehmen, die höher als die Ge-
samtauflösung ist; und  
Bearbeiten von digitalen Einzelbildern des Arrays 
von optischen Einzelkameras, um die optische Auf-
nahme des Schirms mit der vorbestimmten Ge-
samtauflösung zu erzeugen, wobei der Schritt des 
Bearbeitens folgende Unterschritte aufweist:  
Korrigieren der digitalen Einzelbilder, um Ausrich-
tungsungenauigkeiten und/oder Parameterschwan-
kungen in dem Array von optischen Einzelkameras 
(16) zu reduzieren, wobei im Schritt des Korrigierens 
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eine für ein Einzelbild einer Einzelkamera (16) bei ei-
ner einer Aufnahme vorausgehenden Kalibrierung 
der Einzelkamera (16) bestimmte Korrekturvorschrift 
(20) verwendet wird, und wobei die Korrektur bei ei-
ner Korrekturauflösung stattfindet, die höher als die 
vorbestimmte Gesamtauflösung und niedriger oder 
gleich der Einzelauflösung ist, um korrigierte Einzel-
bilder oder ein korrigiertes Gesamtbild zu erhalten; 
und  
Kombinieren von benachbarten Pixel der korrigierten 
Einzelbilder und anschließendes Zusammensetzen 
von kombinierten Einzelbildern oder Kombinieren 
von benachbarten Pixeln des korrigierten Gesamtbil-
des, um die optische Aufnahme mit der vorbestimm-
ten Gesamtauflösung zu erhalten.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, das ferner fol-
gende Schritte aufweist:  
Bereitstellen (49) eines Kalibriermusters, das eine 
Kalibriermusterfläche hat, die der Fläche des 
Schirms (10) im wesentlichen entspricht, wobei das 
Kalibriermuster Referenzpunkte (50, 52) für jede ab-
zubildende Teilfläche aufweist;  
Aufzeichnen (53) des Kalibriermusters mit der Kame-
ra, um aus jeder Einzelkamera (16) ein Einzelbild zu 
erhalten, das einen Teil des Kalibriermusters umfaßt;  
Ermitteln (54) einer Abweichung (51) zwischen ei-
nem abgebildeten Referenzpunkt in einem Einzelbild 
von einem entsprechenden Referenzpunkt des Kali-
briermusters; und  
abhängig von der Abweichung, Ermitteln (56) einer 
Korrekturvorschrift für Pixel des Einzelbildes (40, 42, 
44, 46), um das Einzelbild elektronisch zu justieren, 
um ein korrigiertes Einzelbild (41, 43, 45, 47) zu er-
halten.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, bei dem die 
Einzelkameras so ausgebildet sind, daß sie einen 
Bereich abbilden, der größer als die Teilfläche ist, so 
daß sich ein Überlappungsbereich (23) zwischen den 
abgebildeten Bereichen benachbarter Einzelkame-
ras ergibt, wobei der Überlappungsbereich so ge-
wählt ist, daß eine maximal zu erwartende Abwei-
chung (51) zwischen dem Kalibriermuster und dem 
Einzelbild korrigierbar ist.

21.  Verfahren nach Anspruch 19, bei dem im 
Schritt des Ermittelns der Korrekturvorschrift ferner 
die Korrekturvorschrift dahingehend ermittelt wird, 
daß ein nach einer Korrektur noch verbleibender 
Überlappungsbereich in den Einzelbildern der be-
nachbarten Einzelkameras aus den Einzelbildern der 
benachbarten Einzelkameras eliminiert wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 19, bei dem die 
Korrekturvorschrift ausgebildet ist, um eine vertikale 
Verschiebung, eine horizontale Verschiebung, eine 
rotatorische Verschiebung und/oder einen Skalie-
rungsversatz zu reduzieren.

23.  Kamera nach Anspruch 1, die ferner folgende 
Merkmale aufweist:  
eine Einrichtung (49) zum Bereitstellen eines Kalib-
riermusters, das eine Kalibriermusterfläche hat, die 
der Fläche des Schirms (10) im wesentlichen ent-
spricht, wobei das Kalibriermuster Referenzpunkte 
(50, 52) für jede abzubildende Teilfläche aufweist;  
eine Einrichtung (53) zum Aufzeichnen des Kalibrier-
musters mit der Kamera, um aus jeder Einzelkamera 
(16) ein Einzelbild zu erhalten, das einen Teil des Ka-
libriermusters umfaßt;  
eine Einrichtung (54) zum Ermitteln einer Abwei-
chung (51) zwischen einem abgebildeten Referenz-
punkt in einem Einzelbild von einem entsprechenden 
Referenzpunkt des Kalibriermusters; und  
eine Einrichtung (56) zum Ermitteln einer Korrektur-
vorschrift für Pixel des Einzelbildes (40, 42, 44, 46), 
abhängig von der Abweichung (51), um das Einzel-
bild elektronisch zu justieren, um ein korrigiertes Ein-
zelbild (41, 43, 45, 47) zu erhalten.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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